
Ortsübliche Bekanntmachung des Widerspruchrechtes gegen die Übermittlung 

von Daten an Adressbuchverlage 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 

Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 

Anschriften.  

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 

(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.  

Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht,  

der Datenübermittlung zu widersprechen. 

Wer von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies 

a) der Meldebehörde im Bürgerbüro, Rathausplatz 4, 77933 Lahr oder 

b) der Ortsverwaltung seines Stadtteils 

schriftlich oder mündlich mitzuteilen. 

Eine neue Erklärung ist nicht erforderlich, wenn bereits früher eine solche Erklärung 

abgegeben worden ist. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  
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